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Allgemeiner Teil 

A1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder 
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss 

A1-1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über 
gefahrerhebliche Umstände 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 
Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten 
Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versiche-
rer in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) gefragt 
hat und die für den Entschluss des Versicherers erheb-
lich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 
schließen. Diese Anzeigepflicht gilt auch dann, wenn der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer nach seiner 
Vertragserklärung, aber vor der Vertragsannahme Fra-
gen im Sinn von Satz 1 in Textform stellt. 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versiche-
rungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung 
von Absatz 1 und A1-2. sowohl die Kenntnis und die Arg-
list des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist 
des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. 

Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die 
Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
letzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter 
noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

A1-2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

A1-2.1 Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach A1-1 Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten. Im Fall des Rücktritts besteht auch für die 
Vergangenheit kein Versicherungsschutz. 

Der Versicherer hat jedoch kein Rücktrittsrecht, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die unrich-
tigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig gemacht hat. 

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahr-
lässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedin-
gungen geschlossen hätte. 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfal-
les zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versa-
gen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand 
weder für den Eintritt des Versicherungsfalles noch für 
die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursäch-
lich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versiche-
rungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzei-
gepflicht arglistig verletzt hat. 

A1-2.2 Kündigung 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach A1-1 Absatz 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, 
kann der Versicherer den Vertrag kündigen. 

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen ge-
schlossen hätte. 

A1-2.3 Vertragsänderung 

Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach A1-1 Absatz 1 nicht vorsätzlich verletzt und hätte 
der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Ge-
fahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingun-
gen geschlossen, so werden die anderen Bedingungen 
auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertrags-
bestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unver-
schuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedin-
gungen ab der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandteil. 

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um 
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die 
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand 
aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des 
Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In 
dieser Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungs-
nehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen. 

A1-3 Frist und Form für die Ausübung der Rechte des 
Versicherers 

Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-
tragsänderung muss der Versicherer innerhalb eines 
Monats schriftlich geltend machen. Dabei hat er die Um-
stände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt. Zur 
Begründung kann er nachträglich weitere Umstände in-
nerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung 
angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 
dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeige-
pflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von 
ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen. 



A1-4 Hinweispflicht des Versicherers 

Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-
tragsänderung stehen dem Versicherer nur zu, wenn er 
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung 
in Textform (z.B. Mail, Telefax oder Brief) auf die Folgen 
der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat. 

A1-5 Ausschluss von Rechten des Versicherers 

Der Versicherer kann sich auf seine Rechte zum Rück-
tritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht be-
rufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand 
oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

A1-7 Anfechtung 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglis-
tiger Täuschung anzufechten, bleibt bestehen. 

A1-8 Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt, zur Kündi-
gung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf 
von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Diese Rechte er-
löschen nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf die-
ser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, 
wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die 
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat. 

A-2 Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszah-
lung, Versicherungsperiode, Fälligkeit des Erst-  
oder Einmalbeitrags, Folgen verspäteter Zahlung  
oder Nichtzahlung 

A2-1 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt. Dies gilt vorbe-
haltlich der Regelungen über die Folgen verspäteter 
Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbei-
trags. 

A2-2 Beitragszahlung 

Je nach Vereinbarung werden die Beiträge im Voraus 
gezahlt, entweder durch laufende Zahlungen monatlich, 
vierteljährlich, halbjährlich, jährlich oder als Einmalbei-
trag. 

A2-3 Versicherungsperiode 

Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt 
auch, wenn die vereinbarte Vertragsdauer länger als ein 
Jahr ist. Ist die vereinbarte Vertragsdauer kürzer als ein 
Jahr, so entspricht die Versicherungsperiode der Ver-
tragsdauer. 

A2-4 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen ver-
späteter Zahlung oder Nichtzahlung 

Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach 
dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungs-
schein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. 
Dies gilt unabhängig von dem Bestehen eines Widerruf-
rechts. 

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbe-
ginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige 
Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach 
dem in Absatz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt 
der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung 
veranlasst ist. 

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versi-
cherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, 
ist der erste oder einmalige Beitrag frühestens einen 
Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zah-
len. 

A2-5 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsver-
zug 

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig 
nach A2-4 gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten, solange der Versicherungsnehmer die 
Zahlung nicht veranlasst hat. 

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

A2-6 Leistungsfreiheit des Versicherers 

Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einma-
ligen Beitrag nicht rechtzeitig nach A2-4 zahlt, so ist der 

Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrages einge-
tretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflich-
tet. Voraussetzung ist, dass er den Versicherungsneh-
mer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z.B.  
E-Mail, Telefax oder Brief) oder durch einen auffälligen 
Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge 
der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht 
hat. 

Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung zu vertreten hat. 

A3 Folgebeitrag 

A3-1 Fälligkeit 

Ein Folgebeitrag wird entsprechend der vereinbarten 
Zahlungsweise jeweils zu Monats-, Vierteljahres-, Halb-
jahres- oder Jahresbeginn oder zu einem anderen ver-
einbarten Zeitpunkt fällig. 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Fälligkeit 
veranlasst wird. 

A3-2 Verzug und Schadensersatz 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der 
Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug. Dies 
gilt nur, wenn er die verspätete Zahlung zu vertreten hat. 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines 
Folgebeitrags in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, 
Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Scha-
dens zu verlangen. 

A3-3 Mahnung 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der 
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kos-
ten in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zur Zah-
lung auffordern und eine Zahlungsfrist bestimmen (Mah-
nung). Die Zahlungsfrist muss mindestens zwei Wochen 
ab Zugang der Zahlungsaufforderung betragen. 

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je 
Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrages sowie 
der Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und auf die 
Rechtsfolgen (Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht) 
hinweist. 

A3-4 Leistungsfreiheit nach Mahnung 

Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der 
Zahlung des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in 
Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei. 

A3-5 Kündigung nach Mahnung 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der ge-
schuldeten Beiträge in Verzug, kann der Versicherer 
nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit 
sofortiger Wirkung kündigen. 

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungs-
frist verbunden werden. Mit Fristablauf wird die Kündi-
gung wirksam, wenn der Versicherungsnehmer zu die-
sem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist 
der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrück-
lich hinzuweisen. 

A3-6 Zahlung des Beitrages nach Kündigung 

Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung inner-
halb eines Monats nach der Kündigung veranlasst wird. 
Wenn die Kündigung mit der Zahlungsfrist verbunden 
worden ist, wird sie unwirksam, wenn die Zahlung inner-
halb eines Monats nach Fristablauf veranlasst wird. 

Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach A3-4 bleibt 
bis zur Zahlung bestehen. 

A4 Lastschriftverfahren 

A4-1 Pflichten des Versicherungsnehmers 

Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfah-
ren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer 
zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages für eine aus-
reichende Deckung des Kontos zu sorgen. 

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versi-
cherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen 
werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, 



wenn sie unverzüglich nach einer in Textform (z.B. 
E-Mail, Telefax oder Brief) abgegebenen Zahlungsauf-
forderung des Versicherers erfolgt. 

A4-2 Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug 

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein 
oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungs-
versuch, nicht eingezogen werden können, ist der Ver-
sicherer berechtigt, das SEPA-Lastschriftmandat in 
Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen. 

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuwei-
sen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, den 
ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu 
übermitteln. 

Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebühren 
für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem 
Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden. 

A5 Gefahrerhöhung 

A5-1 Begriff der Gefahrerhöhung 

A5-1.1 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der 
Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tat-
sächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, 
dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Ver-
größerung des Schadens oder die ungerechtfertigte In-
anspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher 
wird. 

A5-1.2 Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht 
nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Um-
stand ändert nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat. 

Eine Gefahrerhöhung kann z.B. vorliegen, wenn 

- von der dokumentierten Betriebsbeschreibung ab-
gewichen wird, 

- Neu- oder Erweiterungsbauten durchgeführt wer-
den, 

- ein Gebäude oder der überwiegende Teil des Ge-
bäudes nicht genutzt wird, 

- der Betrieb dauernd oder vorübergehend stillgelegt 
wird; Betriebsferien gelten nicht als Stilllegung. 

A5-1.3 Eine Gefahrerhöhung nach A5-1.1 liegt nicht vor, wenn 
sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach 
den Umständen als mitversichert gelten soll. 

Bei Schäden, die durch Luftschutz- oder sonstige Übun-
gen und durch die Einrichtung von Anlagen des Luft-
schutz-, Hilfs-, Warn- und Alarmdienstes entstehen, ver-
zichtet der Versicherer auf den Einwand der Gefahrer-
höhung und der Verletzung der Anzeigepflicht nach  
A5-5. 

A5-1.4 Gefahrerhöhende Umstände werden durch gefahrmin-
dernde Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder 
sonstige gefahrmindernde Umstände ausgeglichen, ins-
besondere soweit diese mit dem Versicherer vereinbart 
sind. 

A5-2 Pflichten des Versicherungsnehmers 

A5-2.1 Eine vom Versicherungsnehmer vorgenommene Gefah-
rerhöhung oder vom Versicherungsnehmer gestattete 
Vornahme einer Gefahrerhöhung durch Dritte ist dem 
Versicherer unverzüglich anzeigen. 

A5-2.2 Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er 
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Ge-
fahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss 
er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen. 

A5-2.3 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertrags-
erklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss 
der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüg-
lich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat. 

A5-3 Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Ver-
sicherer 

A5-3.1 Kündigungsrecht des Versicherers 

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung nach A5-1 
bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen. 

A5-3.2 Vertragsänderung 

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlan-
gen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr aus-
schließen. 

Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung 
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer 
die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der 
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kün-
digungsrecht hinzuweisen. 

A5-4 Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Ver-
tragsanpassung nach A5-3 erlöschen, wenn diese nicht 
innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers 
von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn 
der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrer-
höhung bestanden hat. 

A5-5 Leistungsfreiheit wegen Verletzung der Anzeige-
pflicht 

A5-5.1 Nach einer Gefahrerhöhung gemäß A5-1 ist der Versi-
cherer für einen Versicherungsfall, der später als einen 
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige 
dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, leis-
tungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzei-
gepflicht vorsätzlich verletzt hat. 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob 
fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. 
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen. 

A5-5.2 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 

A5-5.2.1 soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Ver-
sicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht 
war oder 

A5-5.2.2 wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die 
Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und 
eine Kündigung nicht erfolgt war oder 

A5-5.2.3 wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlangt. 

A6 Obliegenheiten 

A6-1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

A6-1.1 Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versi-
cherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu 
erfüllen hat, sind: 

A6-1.1.1 die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie 
vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften nach 
Teil B17 VFS und Teil C15 VFS; 

Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen das 
Gewerbeaufsichtsamt oder die Berufsgenossenschaft 
schriftlich zugestimmt hat, beeinträchtigen die Entschä-
digungspflicht nicht; 

A6-1.1.2 die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten 
Obliegenheiten. 



A6-1.2 Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen 
hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, 
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, 
den Vertrag fristlos kündigen. 

Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er 
die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verletzt hat. 

A6-2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles 

A6-2.1 Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des 
Versicherungsfalles 

A6-2.1.1 nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen; 

A6-2.1.2 dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von 
ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – gegebenenfalls 
auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen; 

A6-2.1.3 Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/ -
minderung - gegebenenfalls auch mündlich oder telefo-
nisch - einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten; 

A6-2.1.4 Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/ -
minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Ertei-
len mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte 
Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versi-
cherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu 
handeln; 

A6-2.1.5 Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigen-
tum unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 

A6-2.1.6 dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Ver-
zeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzu-
reichen (gilt nicht für Glas); 

A6-2.1.7 Veränderungen der Schadenstelle möglichst zu vermei-
den, solange der Versicherer nicht zugestimmt hat; dies 
gilt nicht, falls es zur Vermeidung von Betriebsstörungen 
erforderlich ist, unverzüglich mit den Aufräumungs- und 
Wiederherstellungsarbeiten zu beginnen. 

Sind Veränderungen unumgänglich, ist das Schadenbild 
nachvollziehbar zu dokumentieren (z.B. durch Fotos) 
und die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung 
durch den Versicherer aufzubewahren; 

A6-2.1.8 soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Aus-
kunft in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu er-
teilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder 
des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers er-
forderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache 
und Höhe des Schadens und über den Umfang der Ent-
schädigungspflicht zu gestatten; 

A6-2.1.9 vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, de-
ren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden 
kann; 

A6-2.1.10  für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere 
oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden unverzüglich 
das Aufgebotsverfahren einzuleiten und etwaige sons-
tige Rechte zu wahren, insbesondere abhanden gekom-
mene Sparbücher und andere sperrfähige Urkunden un-
verzüglich sperren zu lassen. 

A6-2.1.11 für Geschäftsfahrräder / City-Tretroller Unterlagen über 
den Hersteller, die Marke und die Rahmennummer der 
versicherten Geschäftsfahrräder / City-Tretroller zu be-
schaffen und aufzubewahren. 

A6-2.2 Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versi-
cherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenhei-
ten nach A6-2.1 ebenfalls zu erfüllen, soweit ihm dies 
nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen 
möglich ist. 

A6-3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 

A6-3.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit 
nach A6-1 oder A6-2 vorsätzlich, so ist der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entspricht. 

Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen. 

A6-3.2 Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung 
ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, so-
weit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Ver-
letzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Ver-
sicherers ursächlich ist. 

A6-3.3 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des 
Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Auf-
klärungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann 
vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Ver-
sicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf diese Rechts-
folge hingewiesen hat. 

A7 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

A7-1 Allgemeiner Grundsatz 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages steht dem 
Versicherer nur derjenige Teil des Beitrages zu, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz 
bestanden hat. 

A7-2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rück-
tritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Inte-
resse 

A7-2.1 Widerruft der Versicherungsnehmer seine Vertragser-
klärung innerhalb von 14 Tagen, hat der Versicherer nur 
den auf die Zeit nach Zugang der Widerrufserklärung 
entfallenden Teil der Beiträge zu erstatten. Vorausset-
zung ist, dass der Versicherer in der Widerrufsbelehrung 
auf das Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs 
und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Ver-
sicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versiche-
rungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. 

Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, hat 
der Versicherer zusätzlich den für das erste Versiche-
rungsjahr gezahlten Beitrag zu erstatten. Dies gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem 
Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat. 

A7-2.2 Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer vorvertrag-
lichen Anzeigepflicht vom Versicherungsvertrag zurück, 
so steht ihm der Beitrag bis zum Zugang der Rücktritts-
erklärung zu. 

Wird der Versicherungsvertrag durch Rücktritt des Ver-
sicherers beendet, weil der einmalige oder der erste Bei-
trag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem 
Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu. 

A7-2.3 Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung des 
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so 
steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Zugang der 
Anfechtungserklärung zu. 

A7-2.4 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung vollständig und dauerhaft weg, steht dem 
Versicherer der Beitrag zu, den er hätte beanspruchen 
können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeit-
punkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer 
vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat. 

A7-2.5 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Bei-
trages verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei 
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das 
Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges 
Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse 
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann je-
doch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes In-
teresse in der Absicht versichert, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der 
Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der 
Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

A8 Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung 

A8-1 Vertragsdauer 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angege-
benen Zeitraum abgeschlossen. 



A8-2 Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr. Er verlän-
gert sich nicht, wenn einer der Vertragsparteien spätes-
tens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Ver-
tragslaufzeit eine Kündigung zugegangen ist. 

A8-3 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr en-
det der Vertrag zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass 
es einer Kündigung bedarf. 

A8-4 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann 
der Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des 
dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres kün-
digen; die Kündigung muss dem Versicherer spätestens 
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres zuge-
gangen sein. 

A8-5 Wegfall des versicherten Interesses 

Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung vollständig und dauerhaft weg, endet der 
Vertrag bezüglich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt, 
zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses 
Kenntnis erlangt. 

A8-6 Besonderes Kündigungsrecht 

A8-6.1 Weitere Elementargefahren 

Versicherungsnehmer und Versicherer können unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten die Versiche-
rung weiterer Elementarschäden in Textform (z.B.  
E-Mail, Telefax oder Brief) kündigen. Kündigt der Versi-
cherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine 
Kündigung erst zum Schluss des laufenden Versiche-
rungsjahres wirksam wird.  

Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsneh-
mer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt 
kündigen. 

A8-6-2 Innere Unruhen, mut- oder böswillige Beschädigung und 
Streik oder Aussperrung 

Die Versicherung von Schäden durch Innere Unruhen, 
mut- oder böswillige Beschädigung und Streik oder Aus-
sperrung kann während der vereinbarten Laufzeit des 
Versicherungsvertrages vom Versicherungsnehmer  
oder Versicherer jederzeit in Textform (z.B. E-Mail, Te-
lefax oder Brief) gekündigt werden. Die Kündigung wird 
sieben Tage nach Zugang wirksam. 

Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesam-
ten Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Kündigung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt 
oder mit sofortiger Wirkung kündigen. 

A8-7 Nachweis bei angemeldetem Grundpfandrecht 

Hat ein Hypothekengläubiger seine Hypothek angemel-
det, ist eine Kündigung des Versicherungsverhältnisses 
durch den Versicherungsnehmer im Hinblick auf die Ge-
fahrengruppe Brand, Blitzschlag, Explosion, Absturz  
oder Anprall eines Luftfahrzeuges nur wirksam, wenn 
der Versicherungsnehmer mindestens einen Monat vor 
Ablauf des Versicherungsvertrags nachgewiesen hat, 
dass zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kündigung spätes-
tens zulässig war, das Grundstück nicht mit der Hypo-
thek belastet war oder dass der Hypothekengläubiger 
der Kündigung zugestimmt hat. Dies gilt nicht für eine 
Kündigung nach Veräußerung oder im Versicherungs-
fall. 

A-9 Kündigung nach dem Versicherungsfall 

A9-1 Kündigungsrecht 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede 
der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündi-
gen. Die Kündigung ist in Textform (z.B. E-Mail, Telefax 

oder Brief) zu erklären. Sie muss der anderen Vertrags-
partei spätestens einen Monat nach Auszahlung oder 
Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein. 

A9-2 Kündigung durch Versicherungsnehmer 

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündi-
gung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirk-
sam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestim-
men, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, 
spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versiche-
rungsperiode, wirksam wird. 

A9-3 Kündigung durch Versicherer 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat 
nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirk-
sam. 

A10 Übergang von Ersatzansprüchen 

A10-1 Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch 
gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den 
Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden 
ersetzt. 

Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versiche-
rungsnehmers geltend gemacht werden. 

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsneh-
mers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Scha-
dens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Über-
gang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese 
Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 

A10-2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprü-
chen 

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch 
oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes 
Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Frist-
vorschriften zu wahren und nach Übergang des Ersatz-
anspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchset-
zung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwir-
ken. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit 
vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit 
nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz 
von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahr-
lässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nicht-
vorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versiche-
rungsnehmer. 

A10-3 Verzicht auf Schadenersatzansprüche gegenüber 
Dritten 

Abweichend von A10-1 und A10-2 bleibt die Entschädi-
gungspflicht insoweit unberührt, als der Versicherungs-
nehmer gegenüber Dritten Schadenersatzansprüche  
oder deren Sicherung dienende Rechte aufgibt oder im 
Voraus auf sie verzichtet hat. Dies gilt jedoch nicht für 
Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig von den 
Dritten oder von deren Repräsentanten oder die vorsätz-
lich von sonstigen Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen 
der Dritten verursacht werden. Gegenüber Arbeitneh-
mern des Versicherungsnehmers verzichtet der Versi-
cherer auf Regressansprüche, es sei denn, dass Vor-
satz vorliegt. 

A11 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

A11-1 Fälligkeit der Entschädigung 

A11-1.1 Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen 
des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des An-
spruchs abgeschlossen sind. 

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung 
beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu 
zahlen ist. 



A11-1.2 Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungs-
nehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis ge-
führt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung sichergestellt hat. 

A11-1.3 Der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der 
Entschädigung für Muster, Anschauungsmodelle, Proto-
typen, Ausstellungsstücke sowie typengebundene, für 
die laufende Produktion nicht mehr benötigte Ferti-
gungsvorrichtungen wird fällig, nachdem der Versiche-
rungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nach-
weis geführt hat, dass er die Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung sichergestellt hat 

A11-2 Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils 

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom 
Versicherer nach A11-1.2 oder A11-1.3 geleisteten Ent-
schädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines 
Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht inner-
halb einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder 
wiederbeschafft worden ist. 

A11-3 Verzinsung 

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht: 

A11-3.1 Die Entschädigung ist - soweit sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird - seit 
Anzeige des Schadens zu verzinsen. 

A11-3.2 Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in 
dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter 
Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat. 

A11-3.3 Der Zinssatz beträgt 4 Prozent, soweit nicht aus einem 
anderen Rechtsgrund ein höherer Zins zu zahlen ist. 

A11-3.4 Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 
fällig. 

A11-4 Hemmung 

Bei der Berechnung der Fristen nach A11-1, A11-3.1 
und A11-3.2 ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in 
dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers 
die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt wer-
den kann. 

A11-5 Aufschiebung der Zahlung 

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 

A11-5.1 Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen; 

A11-5.2 ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren ge-
gen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsen-
tanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft; 

A11-5.3 eine Mitwirkung des Realgläubigers nach den gesetzli-
chen Bestimmungen über die Sicherung von Realgläu-
bigern nicht erfolgte. 

A12 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 

A12-1 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung 
des Versicherungsfalles 

A12-1.1 Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall 
vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Ent-
schädigungspflicht frei. 

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräfti-
ges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Ver-
sicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche 
Herbeiführung des Schadens als bewiesen. 

A12-1.2 Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahr-
lässig herbei, so verzichtet der Versicherer auf das ihm 
zustehenden Recht, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

Die Regelungen zu den Rechtsfolgen von Obliegen-
heitsverletzungen - insbesondere von Sicherheitsvor-
schriften nach Teil B17 VFS bzw. Teil C15 VFS und von 
Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles nach 
A6-1 sowie von Anzeigepflichtverletzungen gefahrerhö-
hender Umstände nach Teil B17 VFS bzw. Teil C15 VFS 
in Verbindung mit A5 und A6 - bleiben bestehen und 
sind hiervon unberührt.  

A12-2 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles 

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, 
wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglis-
tig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der 
Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu 
täuschen versucht. 

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch 
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsneh-
mer wegen Betruges oder Betrugsversuches festge-
stellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als 
bewiesen. 

A13 Mehrere Versicherer 

A13-1 Anzeigepflicht 

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer 
die andere Versicherung im Versicherungsfall unverzüg-
lich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versi-
cherer und die Versicherungssumme anzugeben. 

A13-2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
(siehe A13-1) vorsätzlich oder grob fahrlässig ist der 
Versicherer unter den A6-3 beschriebenen Vorausset-
zungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder 
teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, 
wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfal-
les Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat. 

A13-3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversiche-
rung 

A13-3.1 Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr versichert und übersteigen die Versiche-
rungssummen zusammen den Versicherungswert oder 
übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Ent-
schädigungen, die von jedem Versicherer ohne Beste-
hen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den 
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor. 

A13-3.2 Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner 
verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen 
hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrag obliegt; 
der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht 
mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens 
verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge 
bei demselben Versicherer bestehen. 

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte 
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für 
denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus 
dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Ent-
schädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher 
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssum-
men, aus denen der Beitrag errechnet wurde, nur in die-
sem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Ver-
einbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich 
der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen 
insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, 
als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen 
in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 

A13-3.3 Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist je-
der in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. 

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt 
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt. 

A13-4 Beseitigung der Mehrfachversicherung 

A13-4.1 Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den 
die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis 
von dem Entstehen der Mehrfachversicherung ge-
schlossen, kann er verlangen, dass der später geschlos-
sene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungs-
summe unter verhältnismäßiger Minderung des Beitrags 
auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die 
frühere Versicherung nicht gedeckt ist. 

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung 
der Versicherungssumme und Anpassung des Beitrags 
werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklä-
rung dem Versicherer zugeht. 



A13-4.2 Die Regelungen nach A13-4.1 sind auch anzuwenden, 
wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, 
dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsver-
träge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in die-
sem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzei-
tig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen 
worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhält-
nismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen 
und der Beiträge verlangen. 

A13-5 Überversicherung 

A13-5.1 Begriff der Überversicherung 

Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des ver-
sicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Ver-
sicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, 
dass zur Beseitigung der Überversicherung die Versi-
cherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt 
wird. 

Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens ist für die 
Höhe des Beitrages der Betrag maßgebend, den der 
Versicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag 
von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen wor-
den wäre. 

A13-5.2 Rechtsfolgen bei rechtswidrigem Vermögensvorteil 

Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in 
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswid-
rigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag 
nichtig. 

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt 
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt. 

A14 Sachverständigenverfahren 

A14-1 Feststellung der Schadenhöhe 

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens 
in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird.  

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versi-
cherer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam ver-
einbaren. 

A14-2 Weitere Feststellungen 

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinba-
rung auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall 
ausgedehnt werden. 

A14-3 Verfahren vor Feststellung 

Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

A14-3.1 Jede Partei hat in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) einen Sachverständigen zu benennen. Eine Par-
tei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die 
andere unter Angabe des von ihr genannten Sachver-
ständigen in Textform auffordern, den zweiten Sachver-
ständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverstän-
dige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der 
Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde Par-
tei durch das für den Schadenort zuständige Amtsge-
richt ernennen lassen. 

In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versi-
cherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen. 

A14-3.2 Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers 
ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung 
steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder 
Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem 
ähnlichen Verhältnis steht. 

A14-3.3 Beide Sachverständige benennen in Textform vor Be-
ginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständi-
gen als Obmann. Die Regelung unter A14-3.2 gilt ent-
sprechend für die Benennung eines Obmannes durch 
die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständi-
gen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei 
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht 

ernannt. 

A14-4 Feststellung 

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen ent-
halten: 

A14-4.1 ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten 
und beschädigten versicherten Sachen sowie deren 
nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden 
Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falles; 

A14-4.2 die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskos-
ten; 

A14-4.3 die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen; 

A14-4.4  die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kos-
ten; 

A14-4.5 bei Mietausfallschäden: 

A14-4.5.1 den versicherten Mietausfall (nach Teil C2 VFS); 

A14-4.5.2 ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche 
den versicherten Mietausfallschaden beeinflussen; 

A14-4.6 bei Ertragsausfallschäden: 

A14-4.6.1 Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufende Ge-
schäftsjahr bis zum Beginn der Betriebsunterbrechung 
sowie für das vorausgegangene Geschäftsjahr; 

A14-4.6.2 eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der sich ergibt, 
wie sich Betriebsgewinn und Kosten während der Dauer 
der Unterbrechung, längstens bis Ende der Haftzeit, 
ohne die dem Grunde nach entschädigungspflichtige 
Unterbrechung des Betriebes entwickelt hätten; 

A14-4.6.3 eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der sich ergibt, 
wie sich Betriebsgewinn und Kosten während der Dauer 
der Unterbrechung, längstens bis Ende der Haftzeit, in-
folge der Unterbrechung gestaltet haben;  

A14-4.6.4 ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, die die 
Entschädigungspflicht des Versicherers beeinflussen, 
bei Feststellung des Ertragsausfallschadens berück-
sichtigt worden sind; 

A14-4.6.5 die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kos-
ten. 

Die Sachverständigen haben in den Gewinn- und Ver-
lustrechnungen Teil D5-4 und Teil D5-5 VFS zu berück-
sichtigen. Alle Arten von Kosten sind gesondert auszu-
weisen, die fortlaufenden Kosten sind zu kennzeichnen. 

A14-5 Verfahren nach Feststellung 

Die Sachverständigen übermitteln ihre Feststellungen 
beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellun-
gen der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt 
der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser 
entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte inner-
halb der durch die Feststellungen der Sachverständigen 
gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entschei-
dung beiden Parteien gleichzeitig. 

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Ob-
mannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn 
nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirk-
lichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser 
verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer 
die Entschädigung. 

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese 
durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn 
die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen kön-
nen oder wollen oder sie verzögern. 

A14-6 Kosten 

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Par-
tei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des 
Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte. 

A14-7 Obliegenheiten 

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Ob-
liegenheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt. 



A15 Versicherung für fremde Rechnung 

A15-1 Rechte aus dem Vertrag 

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsver-
trag im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten 
(Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus 
diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer 
und nicht auch dem Versicherten zu. 

Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungs-
schein besitzt. 

A15-2 Zahlung der Entschädigung 

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an 
den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, 
dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. 
Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung 
nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlan-
gen. 

A15-3 Kenntnis und Verhalten 

A15-3.1 Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versiche-
rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei 
der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kennt-
nis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichti-
gen. 

Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsneh-
mers und des Versicherten umfasst, muss sich der Ver-
sicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und 
die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, 
wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungs-
nehmers ist. 

A15-3.2 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, 
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen wor-
den ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des 
Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumut-
bar war. 

A15-3.3 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen 
an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne 
Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versi-
cherer nicht darüber informiert hat. 

A16 Repräsentanten 

Als Repräsentanten stehen dem Versicherungsnehmer 
gleich: 

A16-1 Mitglieder des Vorstandes bei Aktiengesellschaften; 

A16-2 Geschäftsführer bei Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung; 

A16-3 Komplementäre bei Kommanditgesellschaften; 

A16-4 Gesellschafter bei offenen Handelsgesellschaften; 

A16-5 Inhaber bei Einzelfirmen; 

A16-6 bei Wohnungseigentümergemeinschaften der Verwal-
ter, bei Verwaltungsunternehmen die nach den gesetzli-
chen Vorschriften berufenen Vertretungsorgane; 

A16-7 die nach den gesetzlichen Vorschriften berufenen 
obersten Vertretungsorgane bei anderen Unterneh-
mensformen (z.B. Genossenschaften, Verbänden, Ver-
einen, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Kommu-
nen, ausländische Unternehmen). 

A17 Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren 
in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss 
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der 
Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen 
und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt. Die 
grob fahrlässige Unkenntnis steht der Kenntnis gleich. 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 
Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristbe-
rechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zu-
gang der in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) 
mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim An-
spruchsteller nicht mit. 

Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allge-
meinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

A18 Vollmacht des Versicherungsvertreters 

A18-1 Erklärungen des Versicherungsnehmers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 

Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entge-
genzunehmen betreffend 

A18-1.1 den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-
vertrages; 

A18-1.2 ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich 
dessen Beendigung; 

A18-1.3 Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des 
Vertrages und während des Versicherungsverhältnis-
ses. 

A18-2 Erklärungen des Versicherers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder 
deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu über-
mitteln. 

A18-3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zah-
lungen anzunehmen, die der Versicherungsnehmer im 
Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Ab-
schluss eines Versicherungsvertrages an ihn leistet. 
Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versi-
cherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er 
die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung 
kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 

A19 Örtlich zuständiges Gericht 

A19-1 Klagen gegen den Versicherer 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Ver-
sicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk 
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung oder seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach Ver-
tragsschluss seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung, 
seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland, sind die 
Gerichte des Staates zuständig, in dem der Versicherer 
seinen Sitz hat. 

A19-2 Klagen gegen Versicherungsnehmer 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherungsnehmer bestimmt sich die gerichtliche Zu-
ständigkeit nach dem Sitz, dem Sitz der Niederlassung 
oder dem Wohnsitz des Versicherungsnehmers; fehlt 
ein solcher, nach seinem gewöhnlichen Aufenthalt. 

Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich 
die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versi-
cherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach 
dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

A20 Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung 

A20-1 Form, zuständige Stelle 

Die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und 
Anzeigen, die den Versicherungsvertrag betreffen und 
die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, 
sind in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzu-
geben. Dies gilt nicht, soweit gesetzlich Schriftform oder 
in diesem Vertrag etwas anderes bestimmt ist. 

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwal-
tung des Versicherers oder an die im Versicherungs-
schein oder in dessen Nachträgen als zuständige be-
zeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Re-
gelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzei-
gen bleiben bestehen. 

A20-2 Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensände-
rung 

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer ge-
genüber abzugeben ist, die Absendung eines einge-
schriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer be-
kannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der 



Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt ent-
sprechend für den Fall einer dem Versicherer nicht an-
gezeigten Namensänderung des Versicherungsneh-
mers. 

A20-3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nie-
derlassung 

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter 
der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, 
findet bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlas-
sung A20-2 entsprechend Anwendung. 

A21 Anzuwendendes Recht 

A21-1 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

A21-2 Nachhaftung für Angaben zur Risikobelegenheit und 
Versicherungssteuer: 

Soweit Risiken im Ausland versichert sind, wird der Ver-
sicherungsnehmer die zur Kürzung der deutschen Ver-
sicherungssteuer und erforderlichenfalls zur Berech-
nung und Abführung der ausländischen Versicherungs-
steuer relevanten Informationen oder Schätzungen für 
jede Beitragsberechnung zur Verfügung stellen. 

Werden von der Steuerbehörde die Berechnungsgrund-
lagen an-gezweifelt oder steuerrechtlich abweichend 
bewertet und deshalb der Versicherer für die Abführung 
der Versicherungssteuern oder ähnlichen Abgaben in 
Anspruch genommen, stellt der Versicherungsnehmer 
die Berechnungsgrundlagen zur Verfügung und erstattet 
dem Versicherer evtl. nachzuentrichtende Versiche-
rungssteuer oder sonstige Angaben. 

A-22 Embargobestimmung 

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestim-
mungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange 
dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren 
Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Em-
bargos der Europäischen Union oder der Bundesrepub-
lik Deutschland entgegenstehen. 

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten 
Staaten von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschrif-
ten der Europäischen Union oder der Bundesrepublik 
Deutschland entgegenstehen. 

A23 Rechtlich selbstständige Versicherungsverträge 

Die Vertragsteile B (Inhaltsversicherung), C (Gebäude-
versicherung) und D (Ertragsausfallversicherung) sind 
jeweils in Verbindung mit Teil A (Allgemeiner Teil) recht-
lich selbstständige Versicherungsverträge. 

A24 Veräußerung versicherter Sachen 

A24-1 Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang 

A24-1.1 Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer 
veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsüber-
gangs (bei Immobilien das Datum des Grundbucheintra-
ges) an dessen Stelle der Erwerber in die während der 
Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsver-
hältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versi-
cherungsnehmers ein. 

A24-1.2 Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, 
der auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende 
Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner. 

A24-1.3 Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst ge-
gen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis er-
langt. 

A24-2 Kündigung 

Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber gegenüber 
den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist 
von einem Monat in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, 
wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis 
des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird. 

Der Erwerber ist berechtigt, den Versicherungsvertrag 

mit sofortiger Wirkung oder bis zum Schluss der laufen-
den Versicherungsperiode in Textform zu kündigen. Das 
Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des 
Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb ei-
nes Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird. 

A24-3 Beitrag 

Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag 
als Gesamtschuldner, wenn der Übergang auf den Er-
werber während einer laufenden Versicherungsperiode 
erfolgt. 

Wenn der Versicherungsvertrag gekündigt wird, haftet 
der Veräußerer allein für die Zahlung des Beitrages. 

A24-4 Anzeigepflichten 

Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer 
oder Erwerber unverzüglich in Textform (z.B. E-Mail, Te-
lefax oder Brief) anzuzeigen. 

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht be-
steht kein Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt 
eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zuge-
hen müssen. Der Versicherer muss hierzu nachweisen, 
dass er den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag 
mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 

Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn 
ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu 
dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Der Versi-
cherer bleibt ebenfalls zur Leistung verpflichtet, wenn 
zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist 
für seine Kündigung abgelaufen war und er nicht gekün-
digt hat. 

A25 Schlichtung (Streitbeilegung), Beschwerden und 
Rechtsweg 

A25-1 Versicherungsombudsmann 

Wenn der Versicherungsnehmer als Verbraucher mit 
der Entscheidung des Versicherers nicht zufrieden ist 
oder eine Verhandlung mit dem Versicherer nicht zu 
dem vom Verbraucher gewünschten Ergebnis geführt 
hat, kann sich der Verbraucher an den Ombudsmann für 
Versicherungen wenden: 

Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 080632 
10006 Berlin 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 
Telefon 0800 3696000 Telefax 0800 3699000 
(kostenfrei aus dem deutschen Telefonnetz) 

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhän-
gige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlich-
tungsstelle. Der Versicherer hat sich verpflichtet, an dem 
Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 

Verbraucher, die diesen Versicherungsertrag online 
(z.B. über eine Website oder per E-Mail) abgeschlossen 
haben, können sich mit ihrer Beschwerde auch online 
an die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
wenden. Die Beschwerde des Verbrauchers wird dann 
über diese Plattform an den Versicherungsombuds-
mann weitergeleitet. Für Fragen kann sich der Verbrau-
cher auch per E-Mail an den Versicherer wenden: 
kundenservice@wuerttembergische.de 

A25-2 Versicherungsaufsicht (BaFin) 

Wenn der Versicherungsnehmer mit der Betreuung des 
Versicherers nicht zufrieden ist oder Meinungsverschie-
denheiten bei der Vertragsabwicklung auftreten, kann 
sich der Versicherungsnehmer auch an die für den Ver-
sicherer zuständige Aufsicht wenden. Als Versiche-
rungsunternehmen unterliegt der Versicherer der Auf-
sicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin). 
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Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 
E-Mail: poststelle@bafin.de 
Telefon 0228 4108-0 Telefax 0228 4108-1550 

Die BaFin ist keine Schiedsstelle und kann die einzelnen 
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden. 

A25-3 Rechtsweg 

Es steht dem Versicherungsnehmer außerdem offen 
den Rechtsweg zu beschreiten. 
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